Gremium/TOP: Sitzungsdatum:

Gemeinderat 16.10.2024
ﬁ MOSBACH TOP 4.3 &ffentlich
Grole Kreisstadt
Neckar-Odenwald

Drucksache: Federfiihrung:
154/2024 Bauverwaltung
Brenneis F.
Beschlussvorlage

Betreff:

Bebauungsplan Heilbronner Strafe, Nr. 2.42

Stadtebaulicher Vertrag zur Ubernahme von Planungsleistungen und Planungskosten
sowie Ausgleichskosten

Beratungsfolge:

Gremium: am: Behandlung:
Technischer Ausschuss 25.09.2024 nicht offentlich
Gemeinderat 16.10.2024 offentlich

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt auf Empfehlung des Technischen Ausschusses die Verwaltung,

mit dem Vorhabenstrager einen stadtebaulichen Vertrag abzuschlieen, in dem dieser sich ver-
pflichtet, die Ausarbeitung der stadtebaulichen Planungen einschlieRlich ergadnzender Bestand-
teile und Gutachten und einschlielich der punktuellen Anderung des Flachennutzungsplans auf
eigene Kosten vornehmen zu lassen und Auslagen im Zusammenhang mit der Beteiligung der
Offentlichkeit und der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie den Wert der
Okopunkte, die zum Ausgleich von Eingriffen aus dem stadtischen Okokonto eingesetzt wur-
den, der Stadt zu erstatten.

Sachverhalt:

Der Vorhabenstrager beabsichtigt die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 27 Wohneinhei-
ten auf seinem Grundstuck FlIst.Nr. 2121 in der Heilbronner Stral3e in Neckarelz. Das Grund-
stuck befindet sich im Auf3enbereich nach § 35 des Baugesetzbuches (BauGB). Die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen fir das Vorhaben sollen durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans Heilbronner Stralde, Nr. 2.42 geschaffen werden. Der Flachennutzungsplan soll im Paral-
lelverfahren punktuell gedndert werden.

Drucksache:

154/2024



Zur sachgerechten Kostenverteilung sollte die Stadt mit dem Vorhabenstrager einen stadtebau-
lichen Vertrag gemaR § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) mit folgenden Regelungspunkten
abschliefl3en:

o Der Vorhabenstrager verpflichtet sich gegenulber der Stadt, die Ausarbeitung der stadte-
baulichen Planungen einschlielRlich erganzender Bestandteile und Gutachten und ein-
schlieRlich der punktuellen Anderung des Flachennutzungsplans auf eigene Kosten vor-
nehmen zu lassen. Eine Erstattung dieser Kosten durch die Stadt erfolgt nicht.

o Der Vorhabenstrager erstattet der Stadt die Auslagen, die ihr im Zusammenhang mit der
Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange
nach §§ 3 und 4 BauGB sowie fur die amtlichen Bekanntmachungen nach BauGB entste-
hen bzw. bereits entstanden sind.

e Hinsichtlich der ErschlieBung wird klargestellt, dass die gesetzlichen Bestimmungen sowie
die jeweiligen Satzungsregelungen der Stadt gelten.

e Die Eingriffe in die Schutzguter Pflanzen und Tiere sowie Boden kdnnen nicht vollstandig
im Plangebiet ausgeglichen werden. Das verbleibende Kompensationsdefizit von insge-
samt 44.966 Okopunkten wird durch die Zuordnung eines entsprechenden Okopunktean-
teils der MaRnahme ,Waldrefugium Nr. 7 Distrikt 1 Michelherd, Abteilung 16 Brummersrain®
aus dem Okokonto der Stadt Mosbach ausgeglichen. Der Vorhabenstrager verpflichtet sich,
den Gesamtwert der Okopunkte in Hohe von 12.140,82 EUR der Stadt zu erstatten.

Die Planungshoheit verbleibt uneingeschrankt bei der Stadt. Ein Anspruch auf Aufstellung eines
Bebauungsplans wird nicht begriindet.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch den stadtebaulichen Vertrag ubernimmt der Vorhabenstrager die durch das Projekt ver-

ursachten o.g. Kosten, die somit der Stadt nicht entstehen.

Anlagen:

Drucksache:

154/2024



	Datum
	TOPNummer
	Beschluß
	FLD_VONAME
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

